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Allgemeine Ausbildungsbedingungen  
der Stadtkapelle Hausach  

 

Präambel  

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Hausach (im Folgenden auch Stadtkapelle) ist ein modern ausgerichtetes 
Blasorchester auf einem sehr guten musikalischen Niveau. Das Orchester fühlt sich Traditionellem 
verpflichtet, ist aber auch offen dafür, Neues auszuprobieren und auf unterhaltsame Art umzusetzen.  

Hierbei bietet die Stadtkapelle im Rahmen ihrer Nachwuchsförderung potenziellen Schülerinnen und 
Schülern i. S. d. der Instrumentalausbildung (im Folgenden auch Schüler) in Zusammenarbeit mit der 
Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH (im Folgenden auch Musikschule) eine gute und solide 
musikalische Ausbildung. 

Die Schüler bekommen nicht nur die Möglichkeit sich musikalisch zu entfalten, sondern auch während und 
nach der Instrumentalausbildung (im Folgenden auch Ausbildung) in einem harmonisch geführten 
Orchester mitzuwirken. 

Da die Stadtkapelle hierbei mittels einem ansprechenden Ausbildungskonzept und attraktiven Konditionen 
in Vorleistung geht, gelten bzgl. Art, Umfang und Kosten der Ausbildung die folgenden 
Ausbildungsbedingungen. 

Ausschließlich zum der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die geschlechtsspezifische Schreibweise 
verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen. 

1 Aufgabe / Unterrichtsziel 

Ziel der Instrumentalausbildung bei der Stadtkapelle ist die musikalische Ausbildung des Nachwuchses für 
das Jugendorchester Hausach/Fischerbach (im Folgenden auch Jugendorchester) und das 
Stammorchester der Stadtkapelle. 

Hierbei wird die Ausbildung finanziell von der Stadtkapelle bzw. der Stadt Hausach gefördert, d.h. auf die 
Schüler bzw. deren Erziehungsberichtigte wird nur einen Teil der tatsächlichen Unterrichtskosten umgelegt. 

Im Gegenzug erwartet die Stadtkapelle, dass sich der Schüler engagiert, das Instrument gewissenhaft zu 
erlernen. Mit Übernahme in das Stammorchester erwartet die Stadtkapelle zudem, dass sich der Schüler 
aktiv im Stammorchester einbringt.  

Selbstverständlich ist die Stadtkapelle bei der Wahl des Instrumentes bemüht, die Wunschvorstellung der 
Schüler zu erfüllen. Da die Stadtkapelle hierbei allerdings auch an ihren aktuellen Bedarf und ihr aktuelles 
Budget gebunden ist, kann dieser Wunsch nicht immer erfüllt werden. Selbstverständlich ist die 
Stadtkapelle in diesem Fall bestrebt, zusammen mit dem Dirigenten und mit dem Schüler ein 
ansprechendes Alternativ-Instrument auszuwählen. 

Sollte in diesem Falle keine Einigung erzielt werden, kann eine Anmeldung zum Instrumentalunterricht nicht 
erfolgen. 

2.1 Ausbildungskonzept 

Die Ausbildung erfolgt durch ausgewählte, pädagogisch geschulte Privatmusiklehrer sowie die 
Musikschule im Einzelunterricht. Bei dieser Unterrichtform kann sich der Lehrer individuell mit dem Schüler 
befassen. 

Unser Ausbildungskonzept stellt sich wie folgt dar: 

 Das Eintrittsalter sollte mindestens acht Jahre betragen 

 Alle Schüler zahlen einen Monatssatz, unabhängig von der Dauer des Unterrichtes 

 die Unterrichtsdauer beträgt 25, 30, 35, 40, bzw. 45 Minuten. 
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 Der Schüler beginnt mit 25 Minuten Einzelunterricht. Sollte er sich als fleißig und interessiert 
erweisen, kann der Lehrer mit Absprache mit dem Dirigenten die Unterrichtszeit für ein weiteres 
Semester erhöhen. Der Monatssatz ändert sich hierbei nicht, der Unterricht wird preiswerter. 

 Nach ca. ein bis zwei Jahren Unterrichtsdauer bzw. nach Empfehlung der Lehrkraft soll der Schüler 
im Kinderblasorchester der Musikschule mitspielen. Die Kosten hierfür werden von der 
Stadtkapelle getragen.  

 Nach ca. zwei bis drei Jahren bzw. nach Absprache mit der Lehrkraft soll der Schüler das 
bronzene Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) erwerben. Die entstehenden Kosten hierfür 
werden ebenfalls von der Stadtkapelle getragen. Mit Erwerb des bronzenen JMLA, jedoch 
frühestens mit Erreichen des 13. Lebensjahres, kommt der Schüler in das Jugendorchester. Da 
er sich jetzt aktiv am Vereinsgeschehen beteiligt, wird der geleistete Einsatz mit einem 
ermäßigtem Monatssatz belohnt.     

 Nach fünf bis sechs Unterrichtsjahren soll der Schüler die Prüfung zum silbernen JMLA ablegen. 
Die Kosten hierfür werden wiederum von der Stadtkapelle getragen. Das silberne JMLA berechtigt 
dann den Schüler zum Eintritt in das Stammorchester der Stadtkapelle. 

 Danach endet die Ausbildung. Diese kann aber bei begabten und interessierten Schülern noch 
verlängert werden. 

 Geschwisterkinder bezahlen generell den ermäßigtem Monatssatz.  

2.2 Kosten 

Das Unterrichtsentgelt ist die Monatsrate eines Semesterentgeltes und somit auch während der Ferienzeit 
zu entrichten. Die Sätze betragen derzeit: 

 Monatssatz:   56,- €/Monat 

 ermäßigter Monatssatz:  46,- €/Monat 

Das Unterrichtsentgelt wird im SEPA- Lastschriftverfahren abgebucht. Bei Rückruf fälliger oder strittiger 
Unterrichtsentgelte durch den Zahlungspflichtigen ohne vorherigen Klärungsversuch mit der Stadtkapelle, 
verpflichtet sich der Zahlungspflichtige zur Übernahme der Bankgebühren. 

3 Unterrichtsbeginn – Semester 

Der Unterricht bei der Stadtkapelle Hausach kann nur zu Beginn des Sommer- oder Wintersemesters 
aufgenommen werden: 

 Sommersemester: vom 01.Mai d.J. bis 31.Oktober d.J. 

 Wintersemester:  vom 01.November d.J. bis 30. April d.FJ.  

4 Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich bei der Stadtkapelle bzw. ihrem Ausbildungskoordinator (Dirigent) mittels 
des dafür vorgesehenen Vordruckes: „Anmeldung zum Instrumentalunterricht“ (vgl. www.stadtkapelle-
hausach.de) 

Damit die Anmeldung zum jeweiligen Semesterbeginn bearbeitet und die Ausbildung koordiniert werden 
kann, ist die Einhaltung einer Anmeldefrist von einem Monat erforderlich. 

5.1 Ordentliche Kündigung 

Das Ausbildungsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien jeweils zum Semesterende unter Wahrung 
einer   Abmeldefrist von einem Monat gekündigt werden. 

Wenn von keiner der beiden Vertragsparteien eine schriftliche Kündigung ergeht, verlängert sich die 
Ausbildung bzw. das Ausbildungsverhältnis jeweils um ein weiteres Semester. 
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5.2 Außerordentliche Kündigung 

Die Stadtkapelle behält sich das Recht der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund vor. Als 
wichtiger Grund gilt insbesondere, der Missbrauch ihrer Ausbildungsförderung.  

Das heißt, wenn der Schüler hinreichend Grund zur Annahme gibt, kein Interesse am Ziel der Stadtkapelle 
zu haben. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Schüler keine Anstrengung unternimmt, das vereinbarte 
Musikinstrument gewissenhaft zu erlernen. Die Stadtkapelle holt sich hierzu in regelmäßigen Abständen 
die Beurteilung der jeweiligen Lehrkraft ein. 

5.3 Form der Kündigung 

Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform. 

6 Unterrichtszeit 

Der Unterricht findet einmal wöchentlich statt. Der Wochentag wird in Absprache mit der Lehrkraft 
festgelegt. Während der allgemeinen Schulferien und an Feiertagen findet kein Unterricht statt.  

Von dem Schüler wird erwartet, dass er pünktlich und regelmäßig zum Unterricht erscheint. 

7 Unterrichtsausfall 

Die Stadtkapelle ist bemüht, Unterrichtsausfälle weitestgehend zu vermeiden. Kann ein Schüler wegen 
Krankheit oder Verhinderung den Unterricht zum vereinbarten Termin nicht besuchen, sollte möglichst 
frühzeitig eine Mitteilung an die Lehrkraft erfolgen. Grundsätzlich ist bei entschuldigtem oder 
unentschuldigtem Fehlen keine Erstattung der Unterrichtsgebühren vorgesehen. Bei länger andauernder 
Erkrankung des Schülers, kann im Einzelfall (bei Vorlage eines ärztlichen Attestes) eine Erstattung 
erfolgen. 

Fällt der Unterricht kurzfristig z.B. wegen Erkrankung oder Verhinderung der Lehrkraft aus, werden die 
betreffenden Schüler nach Möglichkeit telefonisch unterrichtet. Ist dies nicht möglich, erfolgt ein Aushang 
an der Tür des Unterrichtsraumes. Bei länger andauerndem Unterrichtsausfall durch Erkrankung der 
Lehrkraft gilt die Erstattungsregelung der Musikschule. 

8 Leihinstrument 

Ein Ausbildungsinstrument wird, sofern kein eigenes Instrument vorhanden ist, von der Stadtkapelle 
leihweise zur Verfügung gestellt. Derzeit wird hierfür weder eine Leihgebühr noch eine Kaution erhoben.  

Das Instrument ist Eigentum der Stadtkapelle bzw. der Stadt Hausach. 

Dem Entsprechend erwartet die Stadtkapelle Hausach, dass der Schüler mit dem überlassenen Instrument 
sorgsam umgeht und ggf. auftretende Schäden zeitnah der Lehrkraft anzeigt, um ggf. Reparaturkosten zu 
klären. 

9 Lernmittel 

Das für den Unterricht von der Lehrkraft verwendete und als notwendig erachtete Unterrichtsmaterial muss 
von den Schülern selbst angeschafft werden. 

10 Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht der Stadtkapelle, deren Vertreter bzw. der beauftragten Lehrkraft besteht nur während 
des Unterrichtes. Eltern müssen insbesondere kleinere Kinder zum Unterrichtsraum bringen und dort 
wieder abholen. 
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11 Übernahme in die Stadtkapelle / Satzung 

Diese „Allgemeinen Ausbildungsbedingungen“ basieren auf der Satzung der Stadtkapelle. Die Satzung 
selbst wird dem Schüler mit Aufnahme in die Stadtkapelle überreicht. 

Über die Aufnahme selbst entscheidet der Dirigent entsprechend dem erreichten Leistungsstand. 

Ab diesem Zeitpunkt verpflichtet sich der Schüler mindestens fünf Jahre der Stadtkapelle zur Verfügung zu 
stehen. Bei vorzeitigem Austritt behält sich die Stadtkapelle eine anteilsmäßige Rückerstattung der 
geleisteten Ausbildungsförderung vor. Ausnahmen, wie z.B. Ausbildung oder Studium werden von der 
Stadtkapelle berücksichtigt. 

12 Datenschutz 

Die Stadtkapelle verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zum Zweck der Ausbildung und 
darüber hinaus für satzungskonforme Vereins- und Verbandszwecke gemäß den Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der Schüler bzw. dessen Erziehungsberechtigt haben jederzeit 
das Recht, von der Stadtkapelle Auskunft über diese Daten zu erhalten. 

13 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung des Ausbildungsvertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 
werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Anpassung eine rechtlich zulässige 
Regelung gelten, die wirtschaftlich der unwirksamen am nächsten kommt. Abweichungen von dieser 
Regelung bedürfen der Schriftform. 


